
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Bemühungen um einen
familienfreundlichen Werra-Meiß-
ner-Kreis wurde bereits 2006 im
Zusammenspiel mit Akteuren aus
Politik, Verwaltung, Kirchen, Wohl-
fahrtsverbänden und weiteren
Organisationen und Vereinen ein
Lokales Bündnis für Familie gegrün-
det und seit dem zahlreiche Verbes-
serungen für Familien im Werra-
Meißner-Kreis erreicht. 

Auch die Kreisverwaltung hat in die-
sem Zusammenhang ihre Struktu-
ren modernisiert, so dass wir Sie als
unsere wichtigen Kooperationspart-
ner in den Bereichen Jugendhilfe
und Soziale Sicherung heute über
organisatorische und personelle
Veränderungen im Zusammenhang
mit der nun abgeschlossenen Bil-
dung des neuen Fachbereiches
Jugend, Familie, Senioren und Sozi-
ales informieren können. Das Sozi-
alamt und das Jugendamt wurden

beginnend im Jahr 2007 zu einem
neuen Fachbereich zusammenge-
führt. Dieser Prozess ist nun abge-
schlossen und der nun entstandene
Fachbereich bündelt alle Angebote
und Leistungen für Kinder, Jugend-
liche, Familien und Senioren.

Mit der vorliegenden Broschüre
möchten wir die Kommunikation
und Information mit unserem neuen
Fachbereich weiter optimieren.

Damit Sie sich einen ersten Über-
blick über die unterschiedlichen
Aufgaben im Fachbereich Jugend,
Familie, Senioren und Soziales ver-
schaffen können, haben wir in der
Innenseite der Broschüre die acht
Fachdienste mit ihrem Leistungs-
spektrum näher beschrieben. Auf
dem Einlegeblatt finden Sie die
Telefonnummern und E-Mail-Adres-
sen aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Fachbereiches. Dieses
Blatt wird kontinuierlich aktualisiert.
Die gesamte Broschüre wird darü-

ber hinaus auf den Internetportalen
des Werra-Meißner-Kreises sowie
auf der Homepage der Kreisverwal-
tung eingestellt und kann dort als
pdf-Version heruntergeladen wer-
den.

Bitte beachten Sie auch die Hin-
weise auf die in diesem Jahr statt-
findenden öffentlichen Veranstal-
tungen in unserem Bereich. Wir hof-
fen auch hier auf Ihr Interesse und
eine rege Beteiligung.

Auf die neuen Herausforderungen in
der Jugend-, Familien-, Senioren-
und Sozialpolitik und die gemeinsa-
me Arbeit mit Ihnen freuen wir uns.

Herzliche Grüße

Stefan Reuß Ilona Friedrich
Landrat Fachbereichsleiterin

Der Fachbereich Jugend, Familie,

Senioren und Soziales stellt sich vor



Unser Service für Sie

Kreisverwaltung des 
Werra-Meißner-Kreises
Hauptsitz Eschwege
Schlossplatz 1 | 37269 Eschwege
Tel.: 05651 / 302-0 | Fax: 05651 / 302-1999
E-Mail: wmk@werra-meissner-kreis.de

Kreisverwaltung des 
Werra-Meißner-Kreises

Außenstelle Witzenhausen
Nordbahnhofsweg 1 | 37213 Witzenhausen

Tel.: 05542 / 958-0 | Fax: 05542 / 958-199
E-Mail: wmk@werra-meissner-kreis.de

Allgemeine Sprechzeiten des Fachbereiches:

Montag-Freitag von 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr  sowie donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Telefonzeiten des Sozialen Dienstes (Fachdienst 4.6): Montag-Freitag von 08.30 Uhr bis 09.30 Uhr



4.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe 
und übergreifende Aufgaben

Dem Fachdienst 4.1 zugeordnet sind die Aufgabenbe-
reiche Wirtschaftliche Jugendhilfe, Abwicklung der
Landesprogramme sowie die Bearbeitung der Wider-
sprüche und der Klageverfahren für den gesamten
Bereich des Fachbereiches Jugend, Familie, Senioren
und Soziales. 

Die Wirtschaftliche Jugendhilfe stellt die Auszahlung
sämtlicher ambulanter und stationärer Hilfen nach dem
SGB VIII (Jugendhilfeleistungen) sicher und prüft die
Kostenbeteiligung der jungen Menschen und deren
Eltern. Sie umfasst auch die Bearbeitung der Anträge
auf Übernahme der Kindertagesstättenbeiträge und der
Förderung der Kindertagespflege. 

Der Bund und das Land Hessen stellen finanzielle
Mittel u. a. zum Ausbau der Kindertagesbetreuung,
aber auch zur Verbesserung der Chancen bestimmter
Personengruppen zur Verfügung. Die Abwicklung der
Landesprogramme fällt in den Aufgabenbereich des
Jugendhilfe- bzw. Sozialhilfeträgers. Sie umfasst
sowohl die Beratung der möglichen Zuwendungsemp-
fänger, wie z. B. der Tagespflegepersonen und Kinder-
tageseinrichtungen, als auch das gesamte Antrags-,
Bewilligungs- und Abrechnungsverfahren.

Im Fachbereich Jugend, Familie, Senioren und Sozia-
les werden tagtäglich eine Vielzahl von Entscheidun-
gen getroffen und somit Bescheide erteilt. Jede Bür-
gerin, jeder Bürger hat die Möglichkeit, gegen den
Bescheid Rechtsmittel in Forum des Widerspruchs

einzulegen. Die Bearbeitung der Widersprüche, d. h.
die Prüfung, ob dem Widerspruch gegebenenfalls
abgeholfen werden kann oder ein Widerspruchsbe-
scheid zu erteilen ist, gegen den dann ein Klagever-
fahren eingeleitet werden kann, erfolgt für den Fach-
bereich 4 zentral im Fachdienst 4.1.

4.2 Unterhaltsangelegenheiten 
und andere Aufgaben

Der Fachdienst 4.2 beschäftigt sich in unterschied-
lichen Formen mit unterhaltsrechtlichen Fragen. Sie
erhalten Beratung und Unterstützung bei Vater-
schaftsfeststellungen und Unterhaltsangelegenheiten,
es werden Pflegschaften und Vormundschaften min-
derjähriger Kinder geführt und Beurkundungen vorge-
nommen. Außerdem erfolgt hier die interne Haushalts-
planung und Budgetverwaltung.

Der Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für
Alleinerziehende, welche vom anderen Elternteil keine
oder zu geringe Unterhaltszahlungen erhalten. Der
andere Elternteil wird anschließend im Rahmen seiner
finanziellen Möglichkeiten zu Unterhaltszahlungen
herangezogen. 

Elternteile erhalten Unterstützung bei der Feststellung
der Vaterschaft sowie bei der Durchsetzung von
Unterhaltsansprüchen ihrer minderjährigen Kinder. Zu
diesem Zweck kann eine Beistandschaft eingerichtet
werden. 
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Aufgaben der Fachdienste

Unterhaltsverpflichtungen, Vaterschaftsanerkennun-
gen sowie gemeinsame Sorgeerklärungen nicht ver-
heirateter Eltern können im Fachdienst nach vorheri-
ger Beratung kostenfrei beurkundet werden.

Vormundschaften umfassen die vollständige rechtli-
che Vertretung Minderjähriger. Der Vormund über-
nimmt also die Aufgaben, welche ansonsten im Rah-
men der elterlichen Sorge von den Eltern wahrgenom-
men werden. Diese beinhaltet die Personensorge und
die Vermögenssorge. Bei Pflegschaften ist die rechtli-
che Vertretung auf einzelne Teilbereiche der elterlichen
Sorge begrenzt. 

In den Fachdiensten 4.7 und 4.8 werden Sozialleistun-
gen nach dem SGB XII wie z. B. Hilfe zum Lebensunter-
halt gewährt. Die Durchsetzung der übergegangenen
Unterhaltsansprüche gegen Angehörige der Hilfeemp-
fänger erfolgt durch unseren Fachdienst.

4.3 Sozialplanung

Der Fachdienst umfasst die Arbeitsgebiete Sozialpla-
nung, Kreisseniorenbüro und aufsuchende systemische
Familienberatung.

Die Sozialplanung erfasst für die Jugend- und Altenhil-
fe den Bestand an Einrichtungen und Diensten, ermittelt
den Bedarf für verschiedene Zielgruppen und in unter-
schiedlichen Sozialräumen und plant notwendige Vor-
haben und Maßnahmen zur Befriedigung des Bedarfs.
Das Kreisseniorenbüro berät ältere Menschen und
Angehörige zu Fragen der Lebensgestaltung im Alter
(z. B. Pflege, Wohnraumanpassung, finanziellen Lei-
stungen), informiert die Öffentlichkeit zu altersspezifi-
schen Themen und fördert die Vernetzung von Alten-
hilfestrukturen. Die aufsuchende systemische Fami-
lienberatung unterstützt Familien in besonders
schwierigen Belastungssituationen und in aktuellen
Krisen, um Selbsthilfepotenziale zu stärken und Frem-
dunterbringungen zu vermeiden.

4.4 Kinderbetreuung und 
Fachaufsicht

Die Kindertagesstätten und Einrichtungsträger erhalten
hier fachliche Beratung, Fortbildung und  Informationen.
Die Fachaufsicht beinhaltet die Erteilung und Überprü-
fung der Betriebserlaubnis sowie die Klärung der Voraus-
setzungen für die Integration behinderter und von Behin-
derung bedrohter Kinder in Kindertagesstätten.

Die Kindertagespflege übernimmt beratende und
koordinierende Aufgaben im Rahmen der Qualifizierung
und Vermittlung von Tagesmüttern in enger Kooperation
mit der Ev. Familienbildungsstätte/Mehrgenerationen -
haus. Die Fachaufsicht ist zuständig für die Erteilung
der Erlaubnis zur Kindertagespflege. Die Aufgabe der
Heimaufsicht besteht in der Beratung von Träger und
der Überprüfung der Jugendhilfeeinrichtungen im Rah-
men der Betriebserlaubnis.

Der Bereich Frühe Hilfen berät und unterstützt
Schwangere und Eltern mit Kindern im Alter von 0-3
Jahren. Die Vermittlung und Koordination von Familien-
hebammen sowie die Koordinierung und konzeptionelle
Weiterentwicklung von interdisziplinärer Zusammenar-
beit gehören zu den Aufgaben.



4.5 Jugendförderung

Aufgabe der Jugendförderung ist es, für Kinder und
Jugendliche im Kreis ausreichend Möglichkeiten für eine
Freizeitgestaltung für außerschulische Bildung und für
informelles Lernen zu schaffen. Dazu werden zum einen
Träger der Jugendarbeit und Jugendgemeinschaften bei
ihrer jeweiligen Arbeit unterstützt und zum Anderen eige-
ne Veranstaltungen angeboten. Ziel ist es, in einem Netz-
werk aller Akteure in der Jugendarbeit ein flächendecken-
des und inhaltlich umfassendes Angebot zu organisieren.
Zur Jugendförderung gehören folgende Sachgebiete:

Die Jugendarbeit organisiert Freizeiten, Veranstaltun-
gen  und Kinderseminare und bildet Betreuer/-innen
dafür aus.

Die Förderung von Jugendgemeinschaften gewährt
finanzielle Zuschüsse, stellt Materialien zur Verfügung
und unterstützt Gruppenleiter/-innen durch Beratung,
Aus- und Fortbildung.

Die Jugendbildung bietet bei Seminaren, Städtereisen,
Projekten u. ä. unterschiedlichen Zielgruppen die Mög-
lichkeit, außerschulisch Kompetenzen zu verschiede-
nen Themen zu erweitern.

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz hat
Präventionsangebote in den Bereichen Medien, Gewalt
und Sucht für Kinder- und Jugendliche und informiert
Lehrer, Eltern und Erzieher.

Die Schulsozialarbeit verbindet schulische und außer-
schulische Inhalte, Themen und schafft abgestimmte
Lebensräume.

4.6 Soziale Dienste

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) bietet jungen
Menschen und Familien Beratung sowie Unterstüt-
zungsleistungen an. Vorrang hat dabei die enge
Kooperation mit den betroffenen Kunden und die Stär-
kung deren Selbsthilfekompetenzen. Kinder und
Jugendliche können sich auch allein an uns wenden.

Die Beratung beinhaltet allgemeine Fragen der Ent-
wikklung und Erziehung junger Menschen und des
familiären Zusammenlebens, aber auch Fragen des
Sorge- und Umgangsrechtes bei getrennt lebenden
Eltern. Die Beratungsangebote sind kostenlos und
vertraulich. 

Wird deutlich, dass intensivere Hilfe notwendig ist,
können Erziehungsberechtigte sog. „Hilfen zur Erzie-
hung“ in ambulanter, teilstationärer oder stationärer
Form beantragen. Bei der „Hilfeplanung“ arbeiten die
Betroffenen bis zum Hilfeende mit den Fachkräften
des FD 4.6 eng zusammen.

Hilfe in Notsituationen, in welchen das Wohl eines
Kindes oder Jugendlichen bedroht ist, sei es durch
Vernachlässigung, Gewalt, Misshandlung oder sexuel-
lem Missbrauch, leistet der ASD verpflichtend zum
Schutze der gefährdeten jungen Menschen – ggf.
auch gegen den Willen der Eltern unter Einbeziehung
des Familiengerichtes.

Die Jugendgerichtshilfe begleitet straffällig geworde-
ne junge Menschen von 14 bis 21 Jahren im gesamten
Jugendstrafverfahren und bietet den Betroffenen und
deren Eltern Beratung  und Hilfen an, kooperiert mit
der Justiz durch Entscheidungsvorschläge sowie die
Durchführung pädagogischer Sanktionen.

Das Fachgebiet Pflegekinderdienst/Adoptionen
wirbt, qualifiziert und betreut Familien, die ein Pflege-
kind im Rahmen der Hilfe zur Erziehung aufnehmen
wollen. Es werden auch Eltern beraten und begleitet,
die ein Kind zur Adoption freigeben möchten bzw. die
gerne ein Kind adoptieren möchten.

Aufgaben der Fachdienste



4.7 Sicherung/Aktivierung der 
Lebensgrundlage

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
sichert das Existenzminimum von Personen, welche
vorübergehend – voraussichtlich länger als 6 Monate -
nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II oder im § 7
SGB II von der Leistung ausgeschlossen sind. Es wird
der durch Einkommen und Vermögen nicht gedeckten
angemessenen Bedarf berücksichtigt. 

Hilfe zur Gesundheit deckt nach eingehender Prüfung
des Einzelfalles Leistungen für ambulante und statio-
näre Behandlungen, wenn Hilfebedürftige nicht in der
gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versi-
chert werden können und ihr Einkommen und Vermö-
gen nicht zur Zahlung ausreicht.

Im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten und der Hilfe in anderen
Lebenslagen können besondere Bedarfe, wie Kosten
der notwendigen Haushaltshilfe oder Kosten für die
psychosoziale Betreuung von Betroffenen im Frauen-
haus gedeckt werden. 

Wohngeld kann an Mieter oder Eigentümer von
selbst genutztem Wohnraum als Zuschuss zur
Miete/Belastung gewährt werden. Der Werra-Meiß-
ner-Kreis ist für das Kreisgebiet mit Ausnahme des
Stadtgebietes Eschwege zuständig. Antragsvordrucke
sind bei den Gemeinde- und Stadtverwaltungen
erhältlich.

Auf Bundesausbildungsförderung (BAföG) besteht
ein Rechtsanspruch, wenn dem Auszubildenden die
für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung
erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung
stehen. Der Werra-Meißner-Kreis ist für die Förderung
von Schüler/-innen, deren Eltern ihren Wohnsitz im
Kreisgebiet haben, zuständig.

Der Bereich Unterhaltssicherung bearbeitet die
Anträge von Grundwehrdienst- und Zivildienstleisten-
den, Familienangehörigen dieser sowie Wehrpflichti-
ger für Zeiten einer Wehrübung zur Sicherung des
Lebensbedarfs.

4.8 Behinderte Menschen, 
Senioren und Migration

Verschiedene Leistungen – in der Regel nach dem
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und dem Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG) – stellen vor allem den
Lebensunterhalt für Hilfesuchende sicher. Die Lei-
stungsgewährung ist grundsätzlich abhängig von Ein-
kommen und Vermögen. 

Die Grundsicherung nach dem SGB XII hilft Bedürfti-
gen im Alter ab Vollendung des 65. Lebensjahres oder
ab Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn sie voll
erwerbsgemindert sind.

Die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen übernimmt
Kosten der vollstationären Dauer- und Kurzzeitpflege
und der teilstationären Pflege für Bedürftige, die das
65. Lebensjahr vollendet haben, in Heimen des
Werra-Meißner-Kreises sowie für aus dem Werra-
Meißner-Kreis stammende Bedürftige, die in auswär-
tigen Heimen untergebracht sind. Gleichzeitig wird
die Grundsicherung nach dem SGB XII für Heimbe-
wohner/-innen mitbearbeitet. 

Die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
umfasst Aufwendungen der häuslichen Pflege. Leis -
tungen der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen erhalten behinderte bzw. von Behinderung
bedrohte Personen. Hierzu gehören insbesondere die
pädagogische Frühförderung für Kinder bis zur Ein-
schulung, Hilfen zur angemessenen Schulbildung, Ein-
zelintegrationen in Regelkindergärten und Hilfen zur
Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
Alten Menschen werden Altenerholungen bewilligt,
Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung werden an
die GEZ weitergeleitet. Im Rahmen der Migration wer-
den Asylbewerber/-innen und Spätaussiedler/-innen
aufgenommen. Asylbewerber/-innen bekommen Hilfen
nach dem AsylbLG.
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Termine 2009 
zum Vormerken

18.02. Plenumssitzung des Bündnisses für Familie - Präsentation des Projekts  "Familienbildung in Kindertagesstätten" 
Eschwege

23.03. Ausstellung "mini-Mathematikum" -05.04. in Eschwege
Schlossplatz 1 (Rittersaal)

30.03. Wellnesstag für pflegende Angehörige
Bad Sooden-Allendorf, Therme 

20.04. Vortrag “Grenzverletzungen in der Pflege"
Bad Sooden-Allendorf,  Altes Kurhaus

15.05. Bundesweiter Aktionstag der lokalenBündnisse für Familie 
Eschwege

05.06. Erster Hospiz- und Palliativtag im Werra-Meißner-Kreis
Eschwege, Stadthalle

11.09. Fachtag Jugendhilfe
Sontra, Bürgerhaus

03.10. 2. Werra-Meißner-Tag
Witzenhausen, Burg Ludwigstein

03.11. Fachtag Schulische ErziehungshilfeSontra, Bürgerhaus

17.11. Jubiläumsveranstaltung “10-Jahre Pflegekinderdienst im Werra-Meißner-Kreis”
Witzenhausen, Bürgerhaus

11.11. Wellnesstag u. 23.11. für pflegende Angehörige

Jugendnetz Werra-Meißner
Das Jugendnetz ist das Internetportal für alle
jungen Leute im Werra-Meißner-Kreis und bietet
darüber hinaus auch Erwachsenen die Möglich-
keit, sich über Angebote zu informieren.

Familiennetz Werra-Meißner
Das Familiennetz ist eine breite Informations-
plattform für Familien und bietet interessante
Informationen rund um das Thema Familie

Seniorennetz Werra-Meißner
Das Seniorennetz bietet Ihnen nun Unterstüt-
zung bei der Suche nach speziellen Angeboten
für Senioren.



Fachbereich Jugend und Familie, Senioren und Soziales   
Schlossplatz 1 • 37269 Eschwege • Tel.: 05651 302-0 • Fax: 05651 302-1999

Bereich Name Durchwahl Raum* Email

4 Fachbereichsleitung
Fachbereichsleiterin Friedrich, Ilona 1401 126 SF ilona.friedrich@werra-meissner-kreis.de
Vorzimmer und Funke, Heike 1402 127 SF heike.funke@werra-meissner-kreis.de
Sachbearbeitung Kessler, Gabriele 1403 127 SF gabriele.kessler@werra-meissner-kreis.de

Fax: 1409

4.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe und übergreifende Aufgaben
Stellvertretende FBL Bevern-Kümmel, Heidi 1410 124 SF heidi.bevern-kuemmel@werra-meissner-kreis.de

4.1.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe Bevern-Kümmel, Heidi 1410 124 SF heidi.bevern-kuemmel@werra-meissner-kreis.de
Reckelkamm, Bettina 1411 021 SF bettina.reckelkamm@werra-meissner-kreis.de

4.1.2 Landesprogramme Krüger, B. 1492 024 SF b.krueger@werra-meissner-kreis.de
4.1.3 Widersprüche und Klageverfahren Bevern-Kümmel, Heidi 1410 124 SF heidi.bevern-kuemmel@werra-meissner-kreis.de

Hoefel, Barbara 1412 326 barbara.hoefel@werra-meissner-kreis.de
Fax: 1419

4.2 Unterhaltsangelegenheiten und andere Aufgaben
Franke, Holger 1420 006 NF holger.franke@werra-meissner-kreis.de

4.2.1 Unterhaltsvorschuss Kukuruz, Sonja 1421 007 NF sonja.kukuruz@werra-meissner-kreis.de
Rabe, Inge 1422 004 NF inge.rabe@werra-meissner-kreis.de
Busch, Juliane 1423 007 NF juliane.busch@werra-meissner-kreis.de
Eisenhuth, Saskia 1424 004 NF saskia.eisenhuth@werra-meissner-kreis.de

4.2.2 Beistandschaften, Pflegschaften, Schäfer, Susanne 1425 002 NF susanne.schaefer@werra-meissner-kreis.de
Vormundschaften, Beurkundungen Sander, Marco 1426 003 NF marco.sander@werra-meissner-kreis.de

Herwig, Claudia 1427 005 NF claudia.herwig@werra-meissner-kreis.de
Göke, Heike 1428 008 NF heike.goeke@werra-meissner-kreis.de

4.2.3 UH-Ansprüche nach SGB XII Busch, Juliane 1423 007 NF juliane.busch@werra-meissner-kreis.de
Eisenhuth, Saskia 1424 004 NF saskia.eisenhuth@werra-meissner-kreis.de

4.2.4 Haushaltsplanung, Budgetverwaltung Franke, Holger 1420 006 NF holger.franke@werra-meissner-kreis.de

4.3 Sozialplanung
Brill, Reiner 1430 022 SF reiner.brill@werra-meissner-kreis.de
Lamotte-H. Myriam  1496 131a SF myriam.lamotte-heibrock@werra-meissner-kreis.de

4.3.1 Sozialplanung Strube, Anke 1432 226 SF anke.strube@werra-meissner-kreis.de
Mathias, Ulrike 1433 013 SF ulrike.mathias@werra-meissner-kreis.de

4.3.2 Seniorenbüro Mathias, Ulrike 1433 013 SF ulrike.mathias@werra-meissner-kreis.de
Sennhenn, A. 1435 013 SF alexandra.sennhenn@werra-meissner-kreis.de

4.3.3 Aufsuchende syst. Familienberatung N.N. 1435, 113
N.N. 1436, 114

Verwaltung Breßler,Sabine 1431 021 SF sabine.bressler@werra-meissner-kreis.de
Fax: 1409

4.4 Kinderbetreuung und Fachaufsicht
4.4.2 Heimaufsicht, Tagespflege Hupfeld, Magda 1441 221 SF magda.hupfeld@werra-meissner-kreis.de

4.5 Jugendförderung
Siebert, Kai 1450 228 SF kai.siebert@werra-meissner-kreis.de

4.5.1 Kinder-/Jugendarbeit Siebert, Kai 1450 228 SF kai.siebert@werra-meissner-kreis.de
4.5.2 Förderung von Jugendgemeinschaften Siebert, Kai 1450 228 SF kai.siebert@werra-meissner-kreis.de

Bahl, Armin 1452 229 SF armin.bahl@werra-meissner-kreis.de
4.5.3 Jugendbildung Greß, Sarina 1453 223 SF sarina.gress@werra-meissner-kreis.de

Lüpkes, Kerstin 1454 220 SF kerstin.luepkes@werra-meissner-kreis.de
4.5.4 Erzieher-, Kinder- u. Jugendschutz Bahl, Armin 1452 229 SF armin.bahl@werra-meissner-kreis.de
4.5.5 Jugendsozialarbeit Siebert, Kai 1450 228 SF kai.siebert@werra-meissner-kreis.de

Verwaltung Eisenträger, Christian 1451 222 SF jugendfoerderung@werra-meissner-kreis.de
Breßler, Sabine 1431 021 SF sabine.bressler@werra-meissner-kreis.de
Fax: 1459

4.6 Soziale Dienste
Faulstich, Jörg 1460 128 SF joerg.faulstich@werra-meissner-kreis.de

4.6.1 Allgemeiner Sozialer Dienst Lorenz, M. 1461 132 SF m.lorenz@werra-meissner-kreis.de
Rink-Hoffmann, J. 1462 122 SF j.rink-hoffmann@werra-meissner-kreis.de
Schreiner, Andrea 1463 129 SF andrea.schreiner@werra-meissner-kreis.de
Abendroth, Ulrich. 1464 132 a SF ulrich.abendroth@werra-meissner-kreis.de
Gätje, Ulrike 1465 121 SF ulrike.gaetje@werra-meissner-kreis.de
Wiener, Ariane 1466 121 SF A.Wiener@werra-meissner-kreis.de
Heckl, Andrea 1467 120 SF andrea.heckl@werra-meissner-kreis.de

4.6.2 Pflegekinderwesen, Adoptionen Schneider, Jutta 1468 230 SF jutta.schneider@werra-meissner-kreis.de
4.6.3 Jugendgerichtshilfe Rudolph, J. 1495 131 SF j.rudolph@werra-meissner-kreis.de

Lamotte-Heibrock, M. 1496 131 a SF myriam.lamotte-heibrock@werra-meissner-kreis.de
Geschäftszimmer Kraus, Ute 1497 123 SF ute.kraus@werra-meissner-kreis.de

Klüber, Christina 1498 123 SF christina.klueber@werra-meissner-kreis.de
Breßler, Sabine 1431 123 SF sabine.bressler@werra-meissner-kreis.de

*SF=Südflügel
NF= Nordflügel



4.7 Sicherung/Aktivierung der Lebengrundlage
Rimbach-Jürjens, A. 1470 015 SF a.rimbach-jürjens@werra-meissner-kreis.de

4.7.1 Grundsicherung n. d. SGB II Rimbach-Jürjens, A. 1470 015 SF a.rimbach-jürjens@werra-meissner-kreis.de
Hehling, Bettina 1471 015 SF bettina.hehling@werra-meissner-kreis.de
Koch, Waltraud 1472 019 SF waltraud.koch@werra-meissner-kreis.de
Görke, Astrid 1473 014 SF astrid.goerke@werra-meissner-kreis.de

4.7.2 Hilfe zum Lebensunterhalt und Eisenträger, Thomas 1474 016 SF thomas.eisentraeger@werra-meissner-kreis.de
Hilfe zur Gesundheit Fahrenbach, Heike 1475 016 SF h.fahrenbach@werra-meissner-kreis.de

4.7.3 Wohngeld Unger, Olga 1476 017 SF olga.unger@werra-meissner-kreis.de
Schreiber, Ursula 1477 017 SF ursula.schreiber@werra-meissner-kreis.de

4.7.4 BAfög-Leistungen Unger, Olga 1476 017 SF olga.unger@werra-meissner-kreis.de
4.7.5 Unterhaltssicherung Fahrenbach, Heike 1475 016 SF h.fahrenbach@werra-meissner-kreis.de

4.8 Behinderte Menschen, Senioren  und Migration
Zeuch, Heiko 1480 232 SF heiko.zeuch@werra-meissner-kreis.de

4.8.1 Grundsicherung n. d.  SGB XII Eisenträger, H. 1481 025 SF heike.eisentraeger@werra-meissner-kreis.de
Neuenroth, Toni 1482 018 SF toni.neuenroth@werra-meissner-kreis.de
Mühl, Sabine 1483 014 SF sabine.muehl@werra-meissner-kreis.de
Görke, Astrid 1473 014 SF astrid.goerke@werra-meissner-kreis.de

4.8.2 Eingliederungshilfe und Friedrich, Bettina 1485 225 SF bettina.friedrich@werra-meissner-kreis.de
Betreutes Wohnen Möller, Elke 1486 225 SF elke.moeller@werra-meissner-kreis.de

4.8.3 Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen) Busch, Sebastian 1487 224 SF sebastian.busch@werra-meissner-kreis.de
Kistner, G. 1488 224 SF g.kistner@werra-meissner-kreis.de
Scherp, Sandra 1489 231 SF sandra.scherp@werra-meissner-kreis.de

4.8.4 Rundfunkgebühren u. Altenerholung Kage, Sylvia 1491 227 SF sylvia.kage@werra-meissner-kreis.de
4.8.5 Migration und Spätaussiedler Krüger, B. 1492 024 SF b.krueger@werra-meissner-kreis.de
4.8.6 Hilfen nach dem AsylbLG Schulz, Christina 1493 018 SF christina.schulz@werra-meissner-kreis.de

Fax: 1499

Fachbereich Jugend und Familie, Senioren und Soziales   
Nordbahnhofsweg 1 •  37213 Witzenhausen • Tel.:  05542 958-0 • Fax: 05542 958-199

Bereich Name Durchwahl Raum Email

4 Fachbereichsleitung
Fachbereichsleiterin Friedrich, Ilona 144 45 ilona.friedrich@werra-meissner-kreis.de

4.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe und übergreifende Aufgaben
4.1.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe Ziegler, Otto 138 41 otto.ziegler@werra-meissner-kreis.de

Müller, Beate 142 42 beate.mueller@werra-meissner-kreis.de
Debus, Birgit 125 36 birgit.debus@werra-meissner-kreis.de

4.1.3 Widersprüche Rehbein, Nadine 131 70 b n.rehbein@werra-meissner-kreis.de
4.4 Kinderbetreuung u. Fachaufsicht Simon, Ute 159 34 ute.simon@werra-meissner-kreis.de

4.4.1 Kita-Fachberatung Simon, Ute 159 34 ute.simon@werra-meissner-kreis.de
4.4.3 Frühe Hilfen Sundermeyer, Claudia 146 35 claudia.sundermeyer@werra-meissner-kreis.de
4.5.2 Förderung von Jugendgemeinschaften Wicke, Renate 143 43 renate.wicke@werra-meissner-kreis.de

4.6 Soziale Dienste
4.6.1 Allgemeiner Sozialer Dienst Schellhase, Elena 137 40 e.schellhase@werra-meissner-kreis.de

Behringer, Christine 139 44 christine.behringer@werra-meissner-kreis.de
Waldmann, Thomas 140 39 thomas.waldmann@werra-meissner-kreis.de
Wölfel, Katja 141 45 katja.woelfel@werra-meissner-kreis.de
Steinfeld, Anja 145 37 anja.steinfeld@werra-meissner-kreis.de

4.6.2 Pflegekinderwesen, Adoptionen Meissner-Erdt, Karin 155 38 karin.meissner-erdt@werra-meissner-kreis.de
Geschäftszimmer Siebert, Inge 136 36 inge.siebert@werra-meissner-kreis.de

4.7 Sicherung/Aktivierung der Lebensgrundlage
Rimbach-Jürjens, A. 171 71 a.rimbach-juerjens@werra-meissner-kreis.de

4.7.2 Hilfe zum Lebensunterhalt und Stöber, Marion 172 72 marion.stoeber@werra-meissner-kreis.de
Hilfe zur Gesundheit Gerstenberg, Birgitt 173 73 birgitt.gerstenberg@werra-meissner-kreis.de

4.7.3 Wohngeld Rehbein, Nadine 131 70 b n.rehbein@werra-meissner-kreis.de
Malek, S. 133 70 b s. malek@werra-meissner-kreis.de
Gerstenberg, Andrea 134 70 a andrea.gerstenberg@werra-meissner-kreis.de
Blum, Stefan 175 70 a stefan.blum@werra-meissner-kreis,de

4.7.4 BAfög-Leistungen Blum, Stefan 175 70 a stefan.blum@werra-meissner-kreis.de

4.8 Behinderte Menschen, Senioren und Migration
4.8.1 Grundsicherung nach dem SGB XII Thumeyer, Larissa 167 72 larissa.thumeyer@werra-meissner-kreis.de
4.8.3 Hilfe zur Pflege (ambulant) Kistner-Wilhelm, Ute 164 64 ute.kistner-wilhelm@werra-meissner-kreis.de




